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Recht/Gesetz/Politik 
 

Allergenkennzeichnung 
 

Die Allergenkennzeichnung war bisher nur für verpackte Lebensmittel verpflichtend. Bei allen offen ange-
botenen Produkten mussten die potenziellen Allergene nicht gekennzeichnet werden. Dies wird sich ab 
dem 13. Dezember 2014 ändern: Gemäß der neuen EU-Lebensmittelinformationsverordnung muss auch 
bei unverpackten Waren über Allergene informiert werden.  
Die Umsetzung dieser Kennzeichnungspflicht im Kindergarten wirft viele Fragen auf, die von für den Kin-
dergeburtstag von Eltern mitgebrachten Muffins, am Adventskaffee angebotene Plätzchen bis zum Ku-
chen- und Salatbuffet beim Sommerfest reichen.  
Sobald für die Praxis konkrete Handlungsempfehlungen und Regelungen vorliegen, werden Sie entspre-
chend informiert. 
 
Bis dahin sollten Sie, sofern Sie Essen anliefern lassen und der Caterer bisher die Allergene nicht gekenn-
zeichnet hat, diesen darauf ansprechen. Darüber hinaus finden Sie der Infothek im Ordner „Formulare“ 
ein Formblatt, auf dem diejenigen Zutaten aufgeführt sind, die 90% aller Lebensmittelunverträglichkeiten 
auslösen und deshalb kennzeichnungspflichtig sind. Diese Zutaten und Erzeugnisse daraus sind in der 
Zutatenliste immer namentlich aufzuführen und dürfen sich beispielsweise nicht hinter Begriffen wie „Ge-
würze“ verstecken.  
 
 
Hygieneleitfaden neu 
 
Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg hat einen neuen Hygieneleitfaden für die Kindertages-
betreuung veröffentlicht. Er ist zum kostenlosen Download abrufbar unter  
http://www.gesundheitsamt-bw.de/oegd/Fachservice/Publikationen/fachpublikationen/uebersicht_fach-
publikationen/Seiten/lga-fachpublikation.aspx?itemId=179&itemList=d568bc20-905c-4395-87f6-
7d23fe3f4ff9 
 
Das Buch ist als Nachschlagewerk konzipiert und umfasst sowohl einen Wissensteil zu dem Themen 
Grundlagen der Hygiene, Hygieneerfordernisse nach Räumen/ Bereichen, Bauhygiene für die Planung 
von Neu- und Umbauten sowie Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes in der Kindertagesbetreuung. 
Der Hygieneleitfaden beinhaltet weiterhin Arbeitshilfen zur Erstellung des einrichtungsspezifischen Hygi-
eneplans in Tabellenform mit Vordrucken für den Alltag und Informationsblätter zu 34 relevanten Infekti-
onskrankheiten.  
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Schutzauftrag § 8a SGB VIII (Rhein-Neckar-Kreis) 
 
Als Anlage zu dieser Kindergarten-Info erhalten Sie eine Übersicht der regionalen Zuständigkeit der „in-
soweit erfahrenen Fachkräfte“ im Rhein-Neckar-Kreis mit aktualisierten Kontaktdaten. Bitte überprüfen 
Sie, ob sich Ihre Ansprechpartner bzw. deren Kontaktdaten geändert haben.  
 
Das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises hat eine Broschüre veröffentlicht, die bei der Vorbereitung ei-
nes (schwierigen) Elterngespräches im Kontext möglicher Kindeswohlgefährdung Hilfestellung geben will. 
Inhaltlicher Schwerpunkt der Publikation ist dabei die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und 
die Vorstellung der Gesprächstechnik der Selbstmitteilung. Die achtseitige Broschüre ist dieser Kindergar-
ten-Info ebenfalls als Anlage beigefügt.  

 
 
 

Kirche/Caritas 
 
Fusion der Kirchengemeinden 2015 

 
Die derzeitigen Kirchengemeinden einer Seelsorgeeinheit (als Körperschaften des öffentlichen Rechts) 
bilden künftig - spätestens ab 1. Januar 2015 - eine gemeinsame Kirchengemeinde und haben in Zukunft 
einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat sowie einen gemeinsamen Stiftungsrat. Ein Ziel dabei ist es, die 
Gemeinden vor Ort zu stärken und Kräfte sowie Aufgaben - insbesondere in der Verwaltung – zu bündeln. 
 
Durch die Fusion der Kirchengemeinden entstehen für die Beschäftigten keine rechtlichen Nachteile. Sie 
werden „automatisch“ Mitarbeiter(in) der neu gegründeten Kirchengemeinde, ohne dass es zu Auswirkun-
gen auf das Gehalt oder anrechenbare Zeiten kommt. Ein neuer Arbeits-/ Überleitungsvertrag muss nicht 
erstellt werden. Ein entsprechendes Infoschreiben wird bzw. wurde mit der Gehaltsmitteilung an alle Mit-
arbeiter(innen) verschickt. Im Januar 2015 erhalten alle Mitarbeiter(innen) dann zwei Gehaltsmitteilungen. 
Eine mit Austrittsdatum zum 31.12.2014 für die „alte“ Kirchengemeinde und eine zweite für die „neue“ 
Kirchengemeinde mit Eintrittsdatum zum 01.01.2015. Bitte überprüfen Sie diese sorgfältig.  
 
Nähere Informationen zur Fusion der Kirchengemeinden finden Sie auf der Homepage des Erzbistum 
Freiburg: www.ebfr.de/html/seelsorge_2015.html 
 
 
Zukünftige Eingruppierung von Kindergartenleitungen 
 
Die Bistums-KODA hat in ihrer Sitzung vom 02.10.2014 u. a. Eckpunkte zur Verbesserung der Eingrup-
pierung von Kindergartenleitungen beschlossen. Der genaue Wortlaut der Regelungen und die damit ver-
bundene Umsetzung der KODA-Beschlüsse wurde in der Novembersitzung der KODA verabschiedet. Bis 
zum Redaktionsschluss der Kindergarten-Info lagen die KODA-Beschlüsse den Verrechnungsstellen lei-
der noch nicht vor, sodass wir Sie derzeit nur über folgende Eckpunkte zur Verbesserung der Eingruppie-
rung von Kindergartenleitungen informieren können.    
 
1. Die grundständige Eingruppierung für Leiterinnen von Einrichtungen mit weniger als 40 Kindern soll 

von der Entgeltgruppe S 7 in die S 8 angehoben werden.  
 

2. Die Kinderzahlen sollen grundsätzlich faktorisiert, das heißt mit einem Faktor gewichtet werden. Damit 
soll erreicht werden, dass in einzelnen Angebotsformen Kinder „mehr zählen“ und damit für die Be-
rechnung der Kinderzahlen ein höheres Maß erreicht wird. (Regelgruppe - Faktor 1,00; Gruppe mit 
verlängerten Öffnungszeiten - Faktor 1,15; Gruppe mit Ganztagesbetreuung - Faktor 1,25; Hortgruppe 
- Faktor 1,25; Krippen-/Kleinkind-/Spielgruppe - Faktor 2,50)  
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3. Der Bemessungszeitraum für die Durchschnittsbelegung wird von Oktober bis Dezember auf den 
Zeitraum Dezember bis Januar verschoben, um der ansteigenden Kinderzahl innerhalb des Kinder-
gartenjahres besser gerecht zu werden.  

Der veränderte Bemessungszeitraum und das Faktorisierungsmodell bei der jährlichen Überprüfung der 
Eingruppierung werden erstmalig für das Jahr 2015 angewendet. 
 
 
Aufnahme von Kindern mit Behinderung 
 
Im Amtsblatt vom 20. August 2014 wurden Grundsätze veröffentlicht, die bei der Aufnahme von Kindern 
mit Behinderung in eine katholische Tageseinrichtung für Kinder zu beachten sind. Der entsprechende 
Auszug aus dem Amtsblatt hängt dieser Kindergarten-Info als Anlage an.  
Bei Fragen in konkreten Fällen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Fachberatung. 
 
 
Arbeitshilfe Religiöse Bildung und Erziehung 
 
Die Arbeitshilfe Religiöse Bildung und Erziehung wurde vom Referat Elementarpädagogik im Erzbischöf-
lichen Ordinariat und dem Referat Tageseinrichtungen für Kinder des Diözesan-Caritasverbands erarbei-
tet und richtet sich gleichermaßen an die pastoral Verantwortlichen der Gemeinde und das Team der 
Kindertageseinrichtung. Sie unterstützt sie bei der Erarbeitung des religionspädagogischen Konzepts, wel-
ches das katholische Profil der Einrichtung konkretisiert und die pastorale Bedeutung der Kindertagesein-
richtung für die Kirchengemeinde verdeutlicht. 
Die Arbeitshilfe steht in der Infothek des Diözesan-Caritasverbands im Ordner „Leitbild und Auftrag kath. 
Tageseinrichtungen“ als pdf-Datei zum Herunterladen zur Verfügung.  
 
 
 

Pädagogik 
 
Fortbildungslehrgänge Bewegungserziehung 
 
An der Südbadischen Sportschule Steinbach bei Baden-Baden finden im Jahr 2015 zwei Grundkurse „Be-
wegungserziehung“ sowie zwei Aufbaukurse (nur für Grundkursabsolvent(inn)en) statt. Kooperations-
partner dieses Projekt sind der Arbeitskreis Kirche + Sport in Baden, die Badische Sportjugend Freiburg, 
die Badische Sportjugend Nord, der Diözesan-Caritasverband Freiburg sowie das Diakonische Werk Ba-
den. 
Die Fortbildungsreihe Bewegungserziehung will in Zeiten von zunehmendem Bewegungsmangel bei Kin-
dern und dessen gesundheitlichen Folgen adäquate Möglichkeiten für eine kindgemäße Bewegungserzie-
hung, sowie theoretische Hintergründe im Kontext dieser Thematik vermitteln. 

 
Die Termine lauten wie folgt: 
Grundkurs Bewegungserziehung 27.04. – 29.04.2015 oder 29.06. – 01.07.2015 
Aufbaukurs Bewegungserziehung 09.02. – 11.02.2015 oder 19.10. – 21.10.2015 
 
Nähere Informationen zu den Teilnahmebedingungen sowie das Anmeldeformular finden Sie in den ent-
sprechenden Anhängen zur Kindergarten-Info. Rückfragen dazu beantwortet Ihnen Friederike Kreuser, 
Badische Sportjugend im Badischen Sportbund Freiburg e.V., Telefon 0761 / 15246-25 (Mo-Mi) oder per 
Mail an kreuser@bsj-freiburg.de. 
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Sonstiges 
 
Räum- und Streudienst im Winter 
 
Gerade im Winter führen Glatteis, Schnee und Matsch häufig zu Unfällen innerhalb des Geländes kirchli-
cher Einrichtungen. Stürze haben nicht selten Arm- oder Beinbrüche zur Folge. Die Firma „Löffler – Büro 
für Arbeitssicherheit GmbH“ hat daher einen Sonderdruck für die kirchlichen Versicherungsnehmer her-
ausgegeben. Dieser soll den Kirchengemeinden Hilfestellung bei der Bewältigung der vorgeschriebenen 
„Räum- und Streupflicht“ geben und aufzeigen, wie die im kirchlichen Verantwortungsbereich gelegenen 
Wege im Winter rechtzeitig und ausreichend geräumt und bei auftretender Glätte mit geeigneten Mitteln 
bestreut werden können. Den Sonderdruck haben wir Ihnen als Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
 

 
Das Motiv hinter Weihnachten: 
"So sehr hat Gott die Welt geliebt,"  
 
Das Ereignis hinter Weihnachten: 
"dass er seinen eingeborenen Sohn gab,"  
 
Das Wunder von Weihnachten: 
"auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren 
gehen, sondern das ewige Leben haben." 
 
(nach: Johannes 3,16) 

 
 
 

Mit diesen Zeilen aus dem Johannesevangelium verbinden wir unseren Dank für die gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und Ihren Familien sowie allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen gu-
ten Start ins Jahr 2015! 

 
 
 

 
 
Verteiler: 
Kindergartenleitungen  
Kindergartenbeauftragte / Kindergartengeschäftsführer(innen) 
Kirchengemeinden (außer bei geschäftsgeführten Einrichtungen)  
 

 

Anlagen: 
Insoweit erfahrene Fachkraft, Übersicht Rhein-Neckar-Kreis 
Broschüre Verdacht auf Kindeswohlgefährdung – Vorbereitung Elterngespräch 
Aufnahme von Kindern mit Behinderung – Auszug Amtsblatt 23-2014 
Ausschreibung Fortbildung Bewegungserziehung 2015 
Teilnahmebedingungen Fortbildung Bewegungserziehung 2015 
Räum- und Streudienst, Information Löffler 
 

 



Ansprechpartner „insoweit erfahrene Fachkraft“ für § 8 a SGB VIII 
 

Einrichtung Ansprechpartner  Telefonnummer 

PBS Caritas Heidelberg Frau Wagener 

Frau Vukovic-Bringezu 

Frau Dr. Purohit 

Frau Hafner-Preuß 

06221-409024 

Institut für analytische Kinder- und 
Jugendpsychotherapie 

Direkte Ansprechpartnerin: 

Frau Hoffritz 

 

 Heidelberg: 

Frau Schäfer 

Frau Rieber 

06221-439198 

 Eberbach: 

Frau Lother 

Frau Schenk 

06271-6887 

 Ladenburg: 

Frau Weiß 

Herr Krause 

06203-12928 

Kinderschutz-Zentrum der AWO in 
Heidelberg 

Herr Schuld 

Frau Fuchslocher 

Herr Könnecke 

Frau Beckenbach 

06221-7392133 

PBS Eppelheim/Hockenheim/Walldorf Herr Böhler  

 Eppelheim 06221-765808 

 Hockenheim 06205-15432 

 Walldorf 06227-819001 

PBS Neckargemünd Herr Braun 

Frau Hoffmann 

06223-3135 

PBS Caritas Schwetzingen Frau Bergmann 

Frau Pomposo 

06202-10388 

PBS Sinsheim Herr Oettinger  

Herr Diebold 

Frau Mayer-Teichert 

07261-1060 

PBS Weinheim Frau Adam 

Herr Kroschewski 

Herr Engel 

06201-14362 

PBS Caritas Wiesloch Frau Dumat-Gehrlein 

Herr Christian 

Frau Frost 

06222-59034 
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Elterngespräche 
bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

Zuerst die gute Nachricht: Vielleicht haben Sie schon die Erfahrung gemacht, dass 
auch Eltern gespräche unter sehr schwierigen Umständen zu guten Ergebnissen für 
das betroffene Kind und seine Familie führen können. Sie können somit bestätigen, 
was auch wir in vielen Jahren unserer Tätigkeit im Kinderschutz erfahren haben: die 
meisten dieser „Krisengespräche“ können, bei Berücksichtigung einiger Besonder-
heiten dieser Gesprächsform, zu einer Abwendung der Gefährdungslage für das Kind 
führen. 

Auch der Projektbericht des Kommunalen Verbandes für Jugend und Soziales in 
Baden- Württemberg kommt zu dem Fazit, „dass viele Elterngespräche im Rahmen 
des Verdachts auf Kindeswohlgefährdung in den Kindertagesstätten zu Elternverein-
barungen führten und  somit die Gefährdungslagen für die Kinder abgewendet 
 werden konnten“. 

Wir möchten mit den folgenden Ideen dazu beitragen, dass Fachkräfte die Eltern-
gespräche im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages (Bundeskinderschutzgesetz) mit 
mehr Sicher heit führen können und stellen im Folgenden einige Besonderheiten, 
aber auch  Bekanntes dieser Gesprächsführung dar.

Interesse
Respekt

Empathie
Beharrlichkeit

Elterngespräche bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
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Ausgangslage

Nach dem Bekanntwerden von Anhaltspunkten für eine Kindeswohl gefährdung haben Sie 
als beteiligte Fachkraft dabei zwei Aufgaben zu bewältigen: 

�� die Einschätzung des Gefährdungsrisikos für das Kind innerhalb der Familie
�� die Motivierung der Eltern, Hilfen anzunehmen  

(sofern diese sinnvoll und notwendig erscheinen) 

Im Unterschied zu anderen möglichen Gesprächsformen, initiieren Sie das Gespräch mit 
den Eltern. Diese erste Kontaktaufnahme wird als eine entscheidende Weichenstellung 
 betrachtet, da hier die Grundlage für eine anzustrebende Kooperation mit den Eltern und 
für den Verlauf bzw. Erfolg einzuleitender Hilfen gelegt wird.

Gefühle und Gedanken im Vorfeld eines Elterngespräches relektieren

Es kann sehr sinnvoll sein, dass Sie sich als Fachkraft mit Ihren Gefühlen und  Gedanken 
im Kontext des Fallgeschehens auseinandersetzen und folgende Vorüberlegungen – am 
besten im Austausch mit einer Kollegin bzw. einem Kollegen – vor dem Eltern gespräch 
 anstellen: 

�� Welche Haltung habe ich gegenüber den Eltern aufgrund der Verdachtsmomente ein-
genommen? Bin ich auch noch offen für bzw. interessiert an der Situation der Eltern?
�� Welche Ressourcen des Kindes/der Familie kenne ich bereits im Vorfeld, an die ich im 

Gespräch anknüpfen kann?
�� Welches konkrete Ziel verfolge ich mit dem Gespräch? Was möchte ich ansprechen? 

Welche Mindest vereinbarung muss ich mit den Eltern erreichen? 
�� Wieviel zeitlichen Spielraum – bezüglich des Kindeswohls – habe ich, um ein  weiteres 

Gespräch anzusetzen, falls das erste noch nicht zu einer Kooperation führt?
�� Welche weiteren Handlungsmöglichkeiten habe ich, falls die Eltern nicht kooperieren?
�� Welche Hilfen sind nach meinem bisherigen Kenntnisstand geeignet bzw. notwendig? 

Eine wesentliche Funktion dieser Fragen besteht darin, bereits im Vorfeld Momente zu 
 erfassen, die mich als Fachkraft während eines Gesprächs zusätzlich unter Druck  geraten 
lassen können. Habe ich diese identifiziert, kann ich mich entsprechend vorbereiten und 
dann ruhiger in die Gespräche gehen.

Ausgangslage
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Gesprächstechnik Selbstmitteilung

Wie mache ich Eltern deutlich, dass ich Anhaltspunkte für eine Gefährdung ihres Kindes 
sehe, ohne die Eltern anzuklagen? Die Gesprächstechnik, mit der dies gelingen kann, heißt 
Selbstmitteilung. Durch eine Selbstmitteilung erläutern Sie Ihrem Gesprächs partner, wie 
es Ihnen in dieser Situation geht. Dadurch versetzen Sie die Eltern in die Lage, Ihr Anliegen 
nachzuvollziehen oder sogar verstehen zu können. 

Selbstmitteilungen kommen im Alltag so gut wie nie vor, d.h. ihr Einsatz ist ungewohnt. 
Wir schlagen diese Gesprächstechnik vor, weil sie aus unserer Erfahrung ein großes 
 Potential bietet, mit den Eltern in Kontakt zu kommen, einen partnerschaftlichen Kommu-
nikationsprozess mit ihnen zu beginnen und zu befördern.

Eine Selbstmitteilung besteht immer aus vier Teilen. Zuerst schildern Sie die  aktuelle 
 Situation. Danach benennen Sie ihr Gefühl. Dann erklären Sie, woher dieses Gefühl kommt 
und wohin die Situation führt (Begründung). Und zum Schluss folgt „der große Punkt” …

1  Beschreibung der Anhaltspunkte und der Situation des Kindes

Die Beschreibung der Anhaltspunkte/der Situation des Kindes müssen so ausführ-
lich und so konkret wie möglich erfolgen und frei von Interpretationen und subjektiven 
Empfin dungen sein. Dieser Teil sollte den meisten Raum einnehmen. Je detailreicher die 
Situation des Kindes beschrieben wird, umso besser. Lassen Sie sich also viel Zeit!

2 Beschreibung des eigenen Gefühls aus fachlicher Professionalität

Danach sollte die eigene Sorge um das Kind authentisch zum Ausdruck gebracht 
 werden, wobei in unserem Fall sowohl für das Gefühl als auch für die Begründung 
(woher kommt das Gefühl) die fachliche Professionalität den Bezugspunkt bildet und nicht 
möglicherweise darüber hinausgehende persönliche Bindungen zu dem betroffenen Kind. 

3 Begründung

 Die Anführung einer Begründung ist unter mindestens zwei Aspekten wichtig: 
 Indem sich bei der Begründung  entweder auf das momentane Befinden des Kindes oder 
auf konkret zu erwartende Schwierig keiten bei dessen weiteren Entwicklungen bezogen 
wird (wozu führt die Situation?), wird zum einen die Sorge der Fachkraft für die Eltern 
 etwas  eingegrenzt und greifbarer. Zum anderen wird durch die Einführung der fachlichen 
 Perspektive die Gefahr reduziert, dass die Eltern die ausgedrückte Sorge als persönlichen 
Angriff auf ihr Erziehungs- und Fürsorgeverhalten verstehen.

Gesprächstechnik Selbstmitteilung
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4 Der große Punkt 

 Der große Punkt soll deutlich machen, dass der Aussage nicht noch etwas hinzu gefügt 
werden soll. Sehr häufig neigen Fachkräfte dazu, die zuvor gemachte Äußerung noch mit 
zusätzlichen Kommentierungen oder Erläuterungen zu versehen, noch bevor den  Eltern 
dazu Gelegenheit gegeben wird, dazu Stellung zu nehmen. Auch hier steht  dahinter meist 
das Bemühen, von den Eltern „richtig wahrgenommen zu werden, also nicht verletzend 
oder bedrohlich auf die Eltern zu wirken.“
Der zentrale Aspekt der Selbstmitteilung ist es, die Eltern zu einer  eigenverantwortlichen 
Positionierung zum vorher Gesagten aufzufordern.

3 Begrü ndu ng
Woher kommt das Gefühl?

Welche Folgen könnten 
entstehen, bzw. sind 
bereits eingetreten?

4 Der große
      Pu nkt

1 Situ ation des Kindes
Beschreibung aus
sachlicher Perspektive …

2 Gefühl

Gesprächstechnik Selbstmitteilung
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Ein Beispiel
Selbstmitteilung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch  partnerschaftliche 
Gewalt durch eine Fachkraft in einer Kindertagesstätte

1 Situation

 Mir ist aufgefallen, dass sich Jonas Verhalten in den letzten Wochen sehr verändert 
hat. Einerseits beteiligt er sich oft nicht mehr an Spielen, zieht sich zurück oder steht un-
schlüssig herum. Andererseits verhält er sich deutlich aggressiver gegenüber anderen, 
wenn es nicht nach seinem Willen geht. Letzte Woche hat er einem Jungen ein Holzauto 
auf den Kopf gehauen. Vorgestern hätte er durch sein Drängeln fast ein Mädchen von der 
Rutsche gestoßen. In den letzten 8 Tagen hat er sich dreimal eingenässt, was sonst nur 
 selten passiert. Gestern hat er ein Mädchen heftig geschubst, weil sie vor dem Spiel stand, 
an das er wollte. Als wir ihn fragten, warum er das gemacht hat, sagte er: „Der Papa schubst 
die Mama auch immer!“ und ist dann weggerannt.“

2 Gefühl 

 „Mir macht dieses veränderte Verhalten von Jonas große Sorgen …

3 Begründung 

 … weil ich den Eindruck habe, dass ihn etwas sehr belastet, und ich auch fürchte, 
dass er sich mit seinem Verhalten immer mehr aus der Gruppe ausgrenzt.“

4 DER GROSSE PUNKT

Ofene Fragen stellen

Sollte es nun nicht gleich gelingen, die Eltern zu einer Positionierung hinsichtlich ihrer 
 Ausführungen zu veranlassen, ist es an dieser Stelle sehr hilfreich, mit offenen Fragen zu 
arbeiten, um die Eltern zum Reden anzuregen. Offene Fragen implizieren auch, dass Sie 
 immer noch eine offene Haltung gegenüber den Eltern einnehmen, d.h. dass Sie immer 
noch einen wohlwollenden Blick auf Kind und Eltern richten. 

�� Wie erleben/beurteilen/erklären Sie die Situation/das Verhalten Ihres Kindes?
�� Welche Lösungsvorschläge haben Sie? Was wünschen Sie sich für Ihr Kind? Was 

glauben Sie, was Ihr Kind braucht – Sie kennen Ihr Kind am besten? Was haben Sie sich 
bereits für Gedanken gemacht?
�� Wer könnte Sie unterstützen, wie, womit, wann?
�� Wer tut was, wann, damit Ihr Kind ein gut versorgtes Kind ist?
�� Bei Nichtübereinstimmung: Angenommen unsere Beurteilung der Situation wäre 

zutreffend? Was hätte das für Auswirkungen für die weitere Entwicklung Ihres  Kindes? 
Wie reagieren vielleicht Dritte? 

Ofene Fragen stellen
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Falls Eltern mit Angst, Wut, Rückzug etc. reagieren, sollte man nicht versuchen, diese 
 Gefühle zu  zerstreuen, sondern fragen, ob die eigene Wahrnehmung richtig ist, um danach 
nach den Gründen für diese Gefühle zu fragen. Weiterhin gilt es zu bedenken:
�� Welche guten Gründe gibt es für den Widerstand der Eltern? Welche Ängste/ Sorgen stecken 

möglicherweise hinter der Haltung? Was brauchen die Eltern, um ihre Haltung zu ändern?
�� Im Gespräch mit den Eltern immer die Kooperation als Ziel im Auge behalten: „Wie  würden 

Sie an meiner Stelle weiter vorgehen? Woran könnte ich merken, dass meine Sorge un-
begründet ist? Was müsste passieren, dass Sie meine Sorge teilen? Wie können wir viel-
leicht trotz unterschiedlicher Einschätzung zu einer gemeinsamen Lösung kommen?”
�� Die Frage nach möglichen Auswirkungen stellen: Was passiert, wenn sich die Situation 

für das Kind nicht ändert? Wie reagieren vielleicht Dritte?
Die Kooperation der Eltern bei der Aufklärung und Einschätzung der Kindeswohl-
gefährdung ist ein wichtiger Baustein innerhalb der Gefährdungseinschätzung. Ist  keine 
ausreichende Kooperation zu erreichen, teilt man mit, welche weiteren Schritte man 
selbst für sinnvoll und notwendig hält. Auch da gilt es, den  Eltern nicht zu drohen, um 
sie nicht für die weitere Kooperation zu verlieren. „Ich mache mir Sorgen um Ihr Kind. 
Mit meinen Möglichkeiten als Ärztin/ Hebamme/Berater komme ich nicht weiter. Ich 
brauche die Hilfe des Jugendamtes und  werde es hinzuziehen. Ich möchte, dass Sie 
dabei sind, wenn ich mit dem Jugendamt  spreche und dass wir gemeinsam schauen 
können, wie es Ihrem Kind besser geht.“ 

Eine Vereinbarung für weitere Hilfen trefen

Erst wenn die Eltern von sich aus etwas im Verhalten des Kindes oder im  eigenen Verhalten 
problematisieren, kann dass Gespräch als Beratungsgespräch fortgesetzt werden, mit dem 
Ziel, den Hilfebedarf zu klären und für die Annahme von Hilfen zu motivieren. Wir haben die 
besten Chancen, mit den Eltern auf gleicher Augenhöhe ins Gespräch zu kommen und einen 
Zugang zu ihnen herzustellen, wenn wir ihnen mit  Interesse, Respekt und Empathie, aber 
auch mit freundlicher Beharrlichkeit, was unsere Sorge für das Kind betrifft, gegenübertreten. 
So können wir den Eltern deutlich machen, dass es uns um das Wohl ihres Kindes geht und 
nicht darum, sie als Eltern zu beschämen. 

In einem letzten Schritt gilt es, das Gesprächsergebnis zusammen zu fassen und eine Verein-
barung zu schließen, wie und in welcher Zeit sie die Gefährdungslage für das Kind beenden. 
Die Hilfemaßnahmen, die zur Unterstützung möglich sind, reichen von Fördermaß nahmen, 
über das Annehmen von Beratungsangeboten, bis hin zur Einbeziehung von Hilfen zur Erzie-
hung, sowie Schutzmaßnahmen durch das Jugendamt.

Eine Vereinbarung für weitere Hilfen trefen
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 Fortbildungslehrgänge "Bewegungserziehung" 

  

 Grundkurs:  27.04. - 29.04. oder 29.06.- 01.07.2015 

 Aufbaukurs:  09.02. - 11.02. oder 19.10. - 21.10.2015  
  

         an der Südbadischen Sportschule Steinbach bei Baden-Baden. 
 
Ein Kooperations-Projekt von: Arbeitskreis Kirche + Sport in Baden, Badische Sportjugend Freiburg,  
Badische Sportjugend Nord, Diözesan-Caritasverband Freiburg, Diakonisches Werk Baden. 
 
Der zunehmende Bewegungsmangel in der Gesellschaft und insbesondere bei Kindern hat gravierende 
gesundheitliche Folgen. Dies wird auch im Orientierungsplan für Kindergärten in Baden-Württemberg 
deutlich. Um hier Abhilfe zu schaffen und um die Freude an der Bewegung von klein an zu fördern, sind 
gemeinsame Bemühungen von Kindergärten und Sportvereinen erforderlich. Der angebotene Grundkurs 
zeigt Möglichkeiten für eine kindgemäße Bewegungserziehung auf, vermittelt theoretische Hintergründe 
und gibt Anregungen für Kooperationen zwischen Kindergärten und Sportvereinen.  
Teilnehmen können pädagogische Fachkräfte aus Kindergärten und Übungsleiter/innen aus Sportvereinen. 
Wer sich noch intensiver mit der Thematik befassen möchte, kann zusätzlich an einem speziellen Aufbau-
kurs teilnehmen.  
 
Die Lehrgänge bauen inhaltlich aufeinander auf, beginnend mit dem Grundkurs. Sie dauern jeweils von 
Montag 10.00 Uhr bis Mittwoch ca. 16.00 Uhr. Die Eigenbeteiligung pro Lehrgang beträgt 60,- € für Sport-
vereinsmitglieder und 70,- € für pädagogische Fachkräfte ohne Sportvereins-Empfehlung. Dieser Beitrag 
beinhaltet die Vollpension an der Sportschule und einen Lehrgangsordner. Die Teilnehmer/innen tragen 
lediglich ihre Fahrt- und Getränkekosten selbst sowie gegebenenfalls einen Einzelzimmer-Zuschlag (in der 
Regel erfolgt die Unterbringung in Zweibett-Zimmern). Weiterführende Informationen finden Sie unter 
www.bsj-freiburg.de. 
 
Badische Sportjugend Freiburg    
Postfach 215 

79002 Freiburg 
 
 
 

******************************************************************************* 

Anmeldung   
    Grundkurs Bewegungserziehung  27.04. - 29.04.2015 oder  
    Grundkurs Bewegungserziehung  29.06.-  01.07.2015 
    Aufbaukurs Bewegungserziehung 09.02. - 11.02. 2015 oder 
    Aufbaukurs Bewegungserziehung 19.10. - 21.10.2015 (nur für Grundkursabsolvent/innen!) 

 
 
VORNAME: _____________________________________ NACHNAME: ___________________________________________ 
 
STRAßE: __________________________________________________________________________________________ 
 
PLZ: ____________________ ORT: ____________________________________________________________________ 
 
TELEFON: (FÜR RÜCKFRAGEN) ________________________ GEBURTSDATUM: _______________________________________ 
 
E-MAIL: (FREIWILLIG) _________________________________________________________________________________ 
 
DATUM: _______________  UNTERSCHRIFT TEILNEHMER/IN: ____________________________________________________ 
 
 
 
EMPFEHLUNG DES SPORTVEREINS ODER KINDERGARTENS:  
 

 
 

 
Nach der Anmeldung erfolgt eine Teilnahmebestätigung (vorbehaltlich freier Plätze) mit Angabe des Überweisungs-
Kontos. Erst mit der Überweisung wird die Anmeldung gültig! Teilnahmebedingungen unter: www.bsj-freiburg.de 

 
 
 
 

(Stempel und Unterschrift) 



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Für Lehrgänge der Badischen Sportjugend 
im Badischen Sportbund Freiburg e.V.

Anmeldung

Anmeldungen können nur schriftlich mit 
dem entsprechenden Anmeldeformular 
erfolgen. Der Sportverein muss die Teil-
nahme per Stempel und Unterschrift 
bestätigen. Nach Eingang der Anmeldung 
erfolgt eine Teilnahmebestätigung oder 
Benachrichtigung über Aufnahme in die 
Warteliste. Die Teilnehmerzahl ist bei allen 
Maßnahmen und Angeboten begrenzt. Eine 
schnelle Anmeldung erhöht die Chance auf 
Teilnahme. Pro Verein können je Maßnahme 
zunächst maximal 2 Teilnehmer(innen) 
berücksichtigt werden.

Abmeldung

Abmeldungen sind ausschließlich in Schrift-
form möglich. Bei kurzfristigen Absagen 
(später als 14 Tage vor Lehrgangsbeginn) 
entfällt für bereits gezahlte Beiträge/
Gebühren der Rückzahlungsanspruch. 
Für sonstige Rücküberweisungen ist die 
vollständige Angabe der Bankverbindung 
durch den/die Teilnehmer(in) erforderlich.

Ausfall

BSB und bsj behalten sich vor, Maßnahmen/
Veranstaltungen nach eigener Entscheidung 
abzusagen, z.B. bei zu geringer Teil-
nehmerzahl. Gezahlte Beiträge werden 
zurückerstattet, weitergehende Ansprüche 
sind ausgeschlossen.

Beitragszahlung

Die Kontonummer zur Einzahlung des 
Kostenbeitrags wird mit der Teilnahme-
bestätigung verschickt. Sollte der Beitrag 
nicht bis zum genannten Termin auf dem 
Konto eintreffen, kann der Platz an eine/n 

andere/n Teilnehmer(in) vergeben werden. 
Im Beitrag sind in der Regel Unterkunft und 
Verplegung (ohne Getränke) enthalten, der 
genaue Leistungsumfang wird im Angebot 
konkretisiert.

Ermäßigung

Bei Fortbildungs-Lehrgängen der bsj erhalten 
Inhaber einer gültigen Jugendleiter-Card 
50% Ermäßigung auf die Eigenbeteiligung, 
wenn der Anmeldung eine Kopie der Card 
beiliegt.

Freistellung

Für bsj-Lehrgänge kann eine Freistellung 
beim Arbeitgeber oder der Ausbildungsstelle 
beantragt werden. Das entsprechende 
Formular bitte bei der bsj anfordern oder auf 
www.bsj-freiburg.de herunterladen.

Sportschule

Die Unterbringung bei Lehrgängen erfolgt 
in Zweibettzimmern. In Steinbach können 
gegen Aufpreis Einzelzimmer gebucht 
werden (vorbehaltlich freier Kapazitäten), die 
Reservierung ist vom/von der Teilnehmer(in) 
direkt mit der Sportschule zu klären.

Datenschutz

Teilnehmerdaten werden für die interne 
Bearbeitung elektronisch gespeichert. Der/
die Teilnehmer(in) ist damit einverstanden, 
dass Personenabbildungen und personen-
bezogene Daten medienunabhängig und 
ohne weitere Genehmigung zum Zwecke 
der sachgerechten Öffentlichkeitsarbeit 
im Verbandsinteresse in Medien und 
Internetdarstellungen bis auf Widerruf 
verwendet werden dürfen.

Lehrgänge

Bei Lehrgängen sind die Teilnehmer meist über 

die gesamte Dauer eingebunden, teilweise 
inden auch am Abend Programmpunkte 
statt. Die uneingeschränkte Anwesenheit ist 
unerlässlich (Anwesenheitsplicht!). 
Bei sportbezogenen Ausbildungsgängen ist 
die aktive sportliche Teilnahme Plicht, eine 
Anreise mit Verletzung ist normalerweise  
nicht möglich und ist zuvor mit dem 
Veranstalter abzuklären. Bei Lehrgängen 
der bsj gibt es mitunter eine Lehrgangs-
begleitung, das Jugendschutzgesetz 
ist zu beachten. Bei Minderjährigen 
wird eine Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten vorausgesetzt. Bei 
groben Verstößen gegen die Hausordnung  der 
Sportschule oder schädigendem  Verhalten 
gegenüber der Gruppe können Teilneh-
mer(innen) vom Lehrgang ausgeschlossen 
werden.

Mindestalter

Sportassistenten-Ausbildung: 15 Jahre
Fortbildung: 16 Jahre
Übungsleiter-Ausbildung: 17 Jahre

Versicherung

Während der Maßnahmen sind südbadische 
Vereinsmitglieder im Rahmen und Umfang 
der Sportversicherung des Badischen 
Sportbunds versichert. Nichtmitglieder 
sind nur während der aktiven Teilnahme 
an Sportveranstaltungen versichert. Alle 
weitergehenden Ansprüche gegen den 
Veranstalter selbst werden, soweit gesetzlich 
zulässig, ansonsten ausgeschlossen.

Badische Sportjugend
im Badischen Sportbund Freiburg e.V.
Wirthstr. 7
79110 Freiburg
www.bsj-freiburg.de
(01/2014)



Anmeldeformular
Badische Sportjugend
im Badischen Sportbund Freiburg e.V.

Badische Sportjugend Freiburg 
Postfach 215

79002 Freiburg

Per Fax: (0761) 15246-31

• Bitte in deutlicher DRUCKSCHRIFT ausfüllen!
• Pro Formular bitte nur eine Person und eine Lehrgangsanmeldung (bei Bedarf Formular kopieren)!
• Die mit * markierten Felder sind Plichtfelder, ohne die eine Bearbeitung nicht möglich ist!
Bitte überweisen Sie die Teilnehmergebühren frühzeitig auf folgendes Konto: 
IBAN: DE44 6805 0101 0012 7049 92  |  BIC: FRSPDE66XXX

Lehrgangstitel* Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich die 
Teilnahmebedingungen geprüft habe und damit im vollen 
Umfang einverstanden bin (siehe Rückseite).

Ich bin ergänzend damit einverstanden, dass Personenabbildungen 
und personenbezogene Daten medienunabhängig und ohne weitere 
Genehmigung zum Zwecke der sachgerechten Öffentlichkeitsarbeit 
im Verbandsinteresse in Medien und Internet-Darstellungen bis auf 
Widerruf verwendet werden dürfen (falls nicht, diesen Passus bitte 
streichen!).

Datum* _________________ 

Unterschrift des Teilnehmers* ____________________________

Zusätzliche Unterschrift 
des Erziehungsberechtigten  _____________________________
(bei Minderjährigen*)

Achtung: Eine Anmeldung 
ist nur mit gleichzeitiger 
Vereinsbestätigung 
möglich. Anmeldungen ohne 
Vereinsempfehlung können 
nicht bearbeitet werden!
Hiermit befürwortet und 
unterstützt der Verein die 
Teilnahme am Lehrgang.

Nur bei Fortbildungs-Lehrgängen:
฀ Ich besitze eine gültige Jugendleiter-Card und habe eine Kopie beigefügt (50% Ermäßigung).
Bei Fragen zur Anmeldung: Frau Feurer, Tel. (0761) 15246-13, feurer@bsj-freiburg.de

Stempel und Unterschrift des 
Vereins bzw. der Einrichtung.

Name* M WGeschlecht*

Nachname*

Straße*

Verein*

Sportart

Email*

PLZ*

Telefon*

Ort*

Geburtsdatum*

Lehrgangstermin*

Ausweich-
Lehrgänge

(Die Nennung von Ausweich-Terminen erhöht die Chance auf eine 
Teilnahme beträchtlich.)








